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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.12.2008 

Geschäftszahl 

B8 303918-2/2008 

Spruch 

B8 303.918-2/2008/2E 
 

BESCHLUSS 
 

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 Asylgesetz 2005, BGBl I 100/2005 idF BGBl. I 4/2008, (AsylG) und § 66 
Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51 durch die Richterin Mag. 
Natascha GRUBER als Einzelrichterin über die Beschwerde des L.X., geb. 00.00.1979, StA. Republik Kosovo, 
vom 13.12.2008 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.11.2008, Zahl: 08 03.026 - EWEST, 
beschlossen: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 66 Abs. 4 iVm § 63 Abs. 5 AVG als verspätet zurückgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo, gehört der albanischen Volksgruppe an, ist 
muslimischen Glaubensbekenntnisses, war laut eigenen Angaben zuletzt im Heimatstaat im Ort H., Gemeinde 
P., wohnhaft, reiste am 30.03.2008 illegal nach Österreich ein und stellte am 02.04.2008 seinen nunmehrigen 
Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Diesem Asylverfahren gingen bereits folgende zwei rechtskräftig abgeschlossene Asylverfahren in Österreich 
voraus: 
 

Der Beschwerdeführer brachte erstmals am 10.09.2002 beim Bundesasylamt einen Antrag auf internationalen 
Schutz ein. Als Fluchtgrund gab der Beschwerdeführer damals an, keine Arbeit zu haben. Dieser Antrag wurde 
mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.09.2002, Zl. 02 25.450, gem. §7 und §8 AsylG 1997 abgewiesen. 
Dieser Bescheid erwuchs mit 04.10.2002 in Rechtskraft. Nach seinen Angaben kehrte der Beschwerdeführer 
daraufhin im Oktober 2002 in seine Heimat zurück. 
 

In weiterer Folge brachte der Beschwerdeführer am 10.11.2005 beim Bundesasylamt seinen zweiten Antrag auf 
internationalen Schutz ein. Als Fluchtgrund brachte der Beschwerdeführer in diesem Verfahren vor, von 
maskierten unbekannten Männern mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Er wisse nicht, wer diese 
Männer gewesen seien und auch nicht, welcher Gruppe sie allenfalls angehört hätten. Er habe Angst gehabt, 
eines Tages von diesen Männern umgebracht zu werden. Gegen den diesen Antrag abweisenden Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 14.07.2006, Zl. 05 19.202-BAT erhob der Beschwerdeführer Berufung. Diese wurde mit 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.12.2007, Zl. 303.918-C1/10E-XIX/62/06 des Unabhängigen 
Bundesasylsenates nach Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung gem. § 7 AsylG abgewiesen, 
gem. § 8 AsylG festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers nach Serbien, Provinz Kosovo, zulässig sei und der Beschwerdeführer gem. § 8 Abs.2 AsylG 
aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien, Provinz Kosovo, ausgewiesen. Begründend wurde in 
diesem Bescheid ausgeführt, dass auf Grund von Ungereimtheiten und Widersprüchen, das Vorbringen als nicht 
den Tatsachen entsprechend zu erachten war. Als weiterer Grund für die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens 



 Asylgerichtshof 22.12.2008 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 6 

wurde die Tatsache erachtet, dass sich die Familie des Beschwerdeführers weiterhin völlig unbehelligt im 
Kosovo aufhält und der Beschwerdeführer diese auch ohne Bedenken dort alleine zurückgelassen hatte. Auch die 
Bedrohung sei nur allgemein und vage wiedergegeben worden und habe der Beschwerdeführer auch keinen 
Grund für die Verfolgung nennen können. Zudem waren im damaligen erstinstanzlichen Verfahren Ermittlungen 
im Herkunftsstaat durchgeführt worden, die ergeben hatten, dass der Beschwerdeführer - entgegen seiner 
damaligen Behauptungen - keine Anzeige bei der Polizei erstattet hatte. Auch dieser Sachverhalt wurde vom 
UBAS zur Untermauerung der Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers herangezogen. Dieser Bescheid 
erwuchs mit 05.12.2007 in Rechtskraft. 
 

Im nunmehr anhängigen Asylverfahren gab der Beschwerdeführer bei seiner niederschriftlichen Befragung am 
02.04.2008 vor der Polizeiinspektion Schärding als Fluchtgrund an, unbekannte Personen würden ihm mit dem 
Umbringen drohen. Dies sei sein 3. Asylantrag in Österreich; er wolle nicht im Kosovo bleiben, er wolle einfach 
in ein anderes Land. Im Falle einer Rückkehr fürchte er um sein Leben; vielleicht würde er sterben. 
 

In weiterer Folge entfernte sich der Beschwerdeführer ungerechtfertigt aus der Erstaufnahmestelle und es wurde 
sein Asylverfahren am 14.04.2008 gem. § 24 Abs. 4 AsylG 2005 eingestellt und ein Festnahmeauftrag gem. § 26 
AsylG 2005 erlassen. 
 

Auf Grund dessen wurde der Beschwerdeführer am 00.00.2008 durch Polizeibeamte im Zuge einer 
fremdenpolizeilichen Kontrolle in einem Wiener Einkaufszentrum festgenommen und noch am selben Tag in der 
Erstaufnahmestelle West zwecks Durchführung einer Einvernahme vorgeführt. 
 

Bei seiner Einvernahme am 00.00.2008 wurde der Beschwerdeführer neuerlich über seine Pflicht, jede Änderung 
der Zustelladresse unverzüglich dem Bundesasylamt bekannt zu geben, belehrt und ihm auch mitgeteilt, dass er 
einen Zustellbevollmächtigtenn namhaft machen könne. Der Beschwerdeführer gab im Wesentlichen an, dass er 
nach Abschluss seines letzten Asylverfahrens von Österreich im Februar 2008 nach Hause in den Kosovo 
zurückgefahren sei. Auf die Frage, warum er nun neuerlich in Österreich einen Asylantrag gestellt habe, gab der 
Beschwerdeführer an, er habe hierher kommen müssen, da er im Kosovo keine Bleibe habe. Als er 
zurückgekehrt sei, sei er sofort wieder von denselben Personen bedroht worden. Seine Familie habe gesagt, er 
solle weggehen. Es seien dieselben Personen, die den Beschwerdeführer auch schon damals im letzten 
Asylverfahren bedroht hätten. Er wisse nicht wohin er gehen solle. Er habe aber bis zur Ausreise in seinem Haus 
in H. gelebt. Auf den Vorhalt, warum der Beschwerdeführer dann angebe, nicht zu wissen, wohin er solle, 
erwiderte er, dass er wisse, dass er ein Haus zum Leben habe, aber es seien die Probleme da. Seine privaten 
Interessen und seine familiäre Situation hätten sich seit dem letzten Verfahren nicht geändert. 
 

Nach der Einvernahme wurde die Festnahme aufgehoben. 
 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck vom 00.00.2008, wurde über den Beschwerdeführer zur 
Sicherung des Verfahrens zur Erlassung einer Ausweisung sowie zur Sicherung der Abschiebung gem. §76 
Abs.2 Z 2 FPG iVm §§ 80 Abs.5 FPG und 57 AVG die Schubhaft verhängt. Begründend führte die 
Fremdenpolizeibehörde aus, dass der Beschwerdeführer infolge seines mehrfachen bewussten Abtauchens und 
anonymen Aufenthaltes im Bundesgebiet der Republik Österreich zu erkennen gegeben habe, dass er 
offensichtlich in keiner Weise gewillt sei, die Rechtsordnung seines Gastlandes im Bereich des Fremdenrechtes 
zu respektieren. 
 

Mit 16.10.2008, 12:00 Uhr trat der Beschwerdeführer in Hungerstreik und wurde dies dem Bundesasylamt mit 
Schreiben vom 17.10.2008 durch die Fremdenpolizeibehörde zur Kenntnis gebracht. Als Grund für den 
Hungerstreik führe der Beschwerdeführer die Schubhaft und die drohende Abschiebung in den Kosovo an. 
 

Am 20.10.2008 musste der Beschwerdeführer um 18:30 Uhr aus der Schubhaft entlassen werden, nachdem der 
polizeiärztliche Dienst die Haftunfähigkeit des Beschwerdeführers - hervorgerufen durch den Hungerstreik - 
ausgesprochen hatte. 
 

Der Beschwerdeführer wurde vom 20.10.2008 bis zum 23.10.2008 im Landeskrankenhaus XY aufgenommen. 
 

Mit Schreiben vom 29.10.2008 erging ein Ersuchen des Bundesasylamtes an die BH Vöcklabruck, 
Polizeianhaltezentrum Steyr um Vorführung des Beschwerdeführers zur Einvernahme am 07.11.2008. 
 

Ebenfalls am 29.10.2008 führte das Bundesasylamt sodann eine ZMR-Abfrage durch, woraus sich ergab, dass 
der Beschwerdeführer vom 26.06.2008 bis zum 14.10.2008 eine Obdachlosenmeldung beim Verein Ute Bock 
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und zuletzt eine Hauptwohnsitzmeldung vom 14.10.2008 bis zum 20.10.2008 beim PAZ Steyr hatte. Nach dem 
20.10.2008 schien am 29.10.2008 keine aufrechte Meldung mehr im ZMR auf. 
 

Am 06.11.2008 führte das Bundesasylamt erneut eine ZMR-Abfrage durch, welche jedoch genau das gleiche 
negative Ergebnis wie jene vom 29.10.2008 ergab, nämlich keine aufrechte Meldung im Bundesgebiet, sodass 
eine Zustellung einer weiteren Ladung für eine ergänzende Einvernahme nicht durchgeführt werden konnte. 
 

Am 07.11.2008 erließ das Bundesasylamt zur Zl. 08 03.026 - EWEST den nunmehr angefochtenen Bescheid 
vom 06.11.2008, der gem. §§ 8 Abs.2 iVm 23 ZustellG durch Hinterlegung und Beurkundung bei der Behörde 
zugestellt wurde. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen 
Schutz vom 02.04.2008 gem. § 68 Absatz 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl Nr. 
51/1991 idgF wegen entschiedener Sache zurückgewiesen (Spruchpunkt I.) und der Beschwerdeführer gemäß § 
10 Absatz 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik Kosovo ausgewiesen (Spruchpunkt 
II). 
 

Begründend wurde zusammenfassend festgestellt, dass sich der Beschwerdeführer mit seinen Angaben auf die 
im Vorverfahren vorgebrachten Gründe stütze und das vom Beschwerdeführer nunmehr als Neuerung erstattete 
Vorbringen unglaubwürdig und daher nicht geeignet sei, eine Entscheidungsabänderung zu bewirken, da dieses 
Vorbringen zumindest im Kern als glaubwürdig zu qualifizieren sein müsste. Das Vorverfahren sei rechtskräftig 
abgeschlossen; die Rechtskraft des Bescheides vom 03.12.2007 stehe dem neuerlichen Antrag des 
Beschwerdeführers entgegen. 
 

Im erstinstanzlichen Verfahrensakt erliegen sowohl ein Aktenvermerk über die negativen ZMR-Abfragen (auch 
diese sind im Akt genau dokumentiert), als auch die Beurkundung der Hinterlegung vom 07.11.2008 und die 
Zustellverfügung für die Zustellung gem. §§ 8 Abs.2 iVm 23 ZustellG durch Hinterlegung und Beurkundung bei 
der Behörde. 
 

Mit Schreiben vom 07.11.2008 wurde die BH Vöcklabruck davon verständigt, dass der Bescheid des 
Bundesasylamtes mit 07.11.2008 erlassen wurde und daher durchsetzbar ist. 
 

Am 26.11.2008 führte das Bundesasylamt erneut eine ZMR-Abfrage durch und erhielt nunmehr eine positive 
aufrechte Obdachlosenmeldung ab 20.11.2008 in 1020 Wien beim Verein Ute Bock. 
 

Im Zeitraum vom 20.10.2008 bis zum 20.11.2008 hatte der Beschwerdeführer überhaupt keine aufrechte 
Meldeadresse, auch keine Obdachlosenmeldung beim Verein Ute Bock im Zentralen Melderegister. 
 

Daraufhin übermittelte das Bundesasylamt - trotz bereits erfolgter Zustellung durch Hinterlegung bei der 
Behörde - den Bescheid vom 06.11.2008 an die BPD Wien, Wachzimmer Leopoldgasse mit dem Ersuchen um 
Zustellung an den Beschwerdeführer. Diese erfolgte nachweislich am 06.12.2008. Der Beschwerdeführer wurde 
aber - wie aus dem Akt ersichtlich ist - in keinster Weise von der bereits erfolgten Zustellung durch Hinterlegung 
in Kenntnis gesetzt. 
 

Mit Schreiben vom 13.12.2008 erhob der Beschwerdeführer gegen diesen Bescheid vom 06.11.2008 
Beschwerde und führte begründend zusammengefasst aus, dass nicht dieselben Fluchtgründe vorliegen würden, 
was sich daraus ergebe, dass der Beschwerdeführer nach dem Abschluss seines letzten Asylverfahrens in seine 
Heimat zurückgekehrt war. Die Behörde hätte ihn besser befragen sollen. 
 

Zu seiner Meldung in Österreich führte er aus, es sei zudem unrichtig, dass er über keinen aufrechten Wohnsitz 
verfüge, er habe vielmehr eine Zustelladresse beim Verein Ute Bock. Zum Beweis dafür legte der 
Beschwerdeführer eine Kopie seines Meldezettels und einen Nachweis über die Vorsprachen beim Verein der 
Beschwerde bei. Weiters seien dem Beschwerdeführer die Länderfeststellungen zum Kosovo nicht zur Kenntnis 
gebracht worden, weshalb der Grundsatz des Parteiengehörs verletzt sei. Hinsichtlich Spruchpunkt II. sei keine 
genaue Prüfung erfolgt. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat über die Beschwerde vom 13.12.2008 erwogen: 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 Asylgesetz 2005 idF Art. 2 BG BGBl. I 4/2008, (in der Folge AsylG) sind Verfahren, 
gegen abweisende Bescheide, die am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind und in 
denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, von dem nach der ersten Geschäftsverteilung 
des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen. Das gegenständliche Beschwerdeverfahren war am 1. 
Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängig, eine mündliche Verhandlung hatte nicht stattgefunden. 
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Gemäß § 23 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008) sind, soweit 
sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. 
I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - 
AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 lit. c AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden 
gegen zurückweisende Bescheide wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG. Gemäß § 61 Abs. 3 Z 2 
AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen die mit dieser 
Entscheidung verbundene Ausweisung. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde (hier Asylgerichtshof), sofern die Berufung (nunmehr für 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof als Beschwerde bezeichnet) nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. 
 

Gemäß § 63 Abs. 5 AVG ist die Berufung von der Partei binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die 
den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt für jede Partei mit der an sie erfolgten Zustellung 
der schriftlichen Ausfertigung des Bescheides im Fall bloß mündlicher Verkündung mit dieser. 
 

§ 6 Zustellgesetz BGBl. Nr. 200/1982 idF BGBl. I Nr. 5/2008 regelt die mehrmalige Zustellung und lautet: 
 

"§ 6. Ist ein Dokument zugestellt, so löst die neuerliche Zustellung des gleichen Dokuments keine 
Rechtswirkungen aus." 
 

§ 8 Zustellgesetz BGBl. Nr. 200/1982 idF BGBl. I Nr. 5/2008 lautet: 
 

"§ 8. (1) Eine Partei, die während eines Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat, ihre bisherige Abgabestelle 
ändert, hat dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen. 
 

(2) Wird diese Mitteilung unterlassen, so ist, soweit die Verfahrensvorschriften nicht anderes vorsehen, die 
Zustellung durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustellversuch vorzunehmen, falls eine Abgabestelle nicht 
ohne Schwierigkeiten festgestellt werden kann." 
 

§ 23 regelt die Hinterlegung ohne Zustellversuch und lautet in der anzuwendenden Fassung des BGBl. I Nr. 
5/2008: 
 

"§ 23. (1) Hat die Behörde auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift angeordnet, dass ein Dokument ohne 
vorhergehenden Zustellversuch zu hinterlegen ist, so ist dieses sofort bei der zuständigen Geschäftsstelle des 
Zustelldienstes, beim Gemeindeamt oder bei der Behörde selbst zur Abholung bereitzuhalten. 
 

(2) Die Hinterlegung ist von der zuständigen Geschäftsstelle des Zustelldienstes oder vom Gemeindeamt auf 
dem Zustellnachweis, von der Behörde auch auf andere Weise zu beurkunden. 
 

(3) Soweit dies zweckmäßig ist, ist der Empfänger durch eine an die angegebene inländische Abgabestelle 
zuzustellende schriftliche Verständigung oder durch mündliche Mitteilung an Personen, von denen der Zusteller 
annehmen kann, dass sie mit dem Empfänger in Verbindung treten können, von der Hinterlegung zu 
unterrichten. 
 

(4) Das so hinterlegte Dokument gilt mit dem ersten Tag der Hinterlegung als zugestellt." 
 

Im Beschwerdefall wurde der nunmehr angefochtene Bescheid vom 06.11.2008 von der belangten Behörde 
zweimal zugestellt. 
 

Die erste Zustellung erfolgte gemäß den Bestimmungen der §§ 8 Abs. 2 iVm 23 Abs 1 Zustellgesetz durch 
Hinterlegung bei der Behörde. 
 

Voraussetzung für eine Zustellung durch Hinterlegung bei der Behörde ohne Zustellversuch gemäß den 
Bestimmungen der §§ 8 Abs. 2 iVm 23 Abs 1 Zustellgesetz ist, dass die Verfahrenspartei ihre bisherige 
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Abgabestelle ändert und es unterlässt, dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen sowie weiters, dass eine 
Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 
 

Beide Voraussetzungen waren nach Auffassung auch des erkennenden Gerichtshofes zum Zeitpunkt der 
Hinterlegung am 07.11.2008 gegeben: 

Ab 20.10.2008 schien keine aufrechte Meldung - entgegen den Angaben des Beschwerdeführers auch keine 
Meldung beim Verein Ute Bock - mehr im ZMR auf und hatte der Beschwerdeführer auch nicht in sonstiger 
Form dem Bundesasylamt gegenüber seinen Aufenthaltsort bekannt gegeben und auch keinen 
Zustellbevollmächtigten namhaft gemacht, obwohl diesbezügliche Belehrungen im Verfahren nachweislich 
erfolgten. Insbesondere vor dem Hintergrund des vorliegenden Sachverhaltes, woraus ersichtlich ist, dass der 
Beschwerdeführer bereits wenige Tage nach seiner Antragstellung am 02.04.2008, untergetaucht ist, erst am 
26.06.2008, also nahezu drei Monate später eine Obdachlosenmeldung beim Verein Ute Bock aufscheint und die 
Ersteinvernahme vor dem Bundesasylamt nur mittels Festnahme - auf Grund einer Überprüfung des 
Beschwerdeführers durch die Fremdenpolizei in einem Einkaufszentrum in Wien - überhaupt hatte stattfinden 
können, und der Beschwerdeführer nach seiner Entlassung aus der Krankenbehandlung nach seinem 
Hungerstreik in der Schubhaft gleich wieder ohne neuerliche Meldung verschwunden war, erscheint es auch für 
den Asylgerichtshof berechtigt, nach der Einholung der im Akt dokumentierten dreimaligen negativen ZMR-
Auskunft am 29.10.2008, am 06.11.2008 und am 07.11.2008, dass das Bundesasylamt schließlich am 
07.11.2008 den angefochtenen Bescheid durch Hinterlegung bei der Behörde ohne vorhergehenden 
Zustellversuch zustellen ließ. 
 

Die Behörde unternahm durch die dreimalige ZMR-Abfrage am 29.10.2008, am 06.11.2008 und am 07.11.2008 
auch den Versuch, eine etwaige neue, andere Abgabestelle festzustellen, jedoch blieben diese ohne Ergebnis. 
Dieses Vorgehen entspricht auch den Anforderungen des Verwaltungsgerichtshofes im Falle einer Zustellung 
durch Hinterlegung (vgl. das Erkenntnis des VwGH vom 08.06.2000, Zl. 99/20/0071). 
 

Als Beilage zu seiner Beschwerde legte der Beschwerdeführer ebenfalls Meldebestätigungen vor, um 
darzulegen, dass er zwar keinen Ordentlichen Wohnsitz, aber eine Zustelladresse beim Verein Ute Bock gehabt 
habe. Aus diesen vorgelegten Dokumenten ergibt sich aber genau wieder jener Sachverhalt, von dem auch das 
Bundesasylamt ausgegangen war: 
 

Er legte Meldebestätigungen vom 26.06.2008 und vom 20.11.2008 vor, die dokumentieren, dass er zu diesen 
Daten am 26.06.2008 und am 20.11.2008 beim Verein Ute Bock eine Obdachlosenmeldung hatte. Dies wurde 
von der belangten Behörde auch nicht in Zweifel gezogen. Aus den vorgelegten Vereinsaufzeichnungen über 
seine Anwesenheiten an der Abgabestelle, scheint gerade für den nunmehr relevanten Zeitraum zwischen dem 
10.10.2008 und dem 26.11.2008 keine Anwesenheit beim Verein Ute Bock auf. Mit den vorgelegten 
Nachweisen dokumentiert der Beschwerdeführer geradezu seine Abwesenheit, die auch der eingeholten ZMR-
Auskunft entspricht, welche zwischen dem 22.10. und dem 20.11.2008 negativ verlaufen war. 
 

Das Bundesasylamt stellte daher zu Recht den angefochtenen Bescheid durch Hinterlegung bei der Behörde zu, 
sodass dieser mit dem ersten Tag der Hinterlegung, das war der 07.11.2008, gemäß § 23 Abs. 4 Zustellgesetz als 
zugestellt gilt. Mit diesem Tag begann auch die Rechtsmittelfrist gem. § 63 Abs. 5 AVG . 
 

Die erfolgte Erlassung des Bescheides wurde auch nach außen dokumentiert und mit Schreiben vom 07.11.2008 
die BH Vöcklabruck von der Erlassung des angefochtenen Bescheides mit 07.11.2008 und von der nunmehrigen 
Durchsetzbarkeit des Bescheides in Kenntnis gesetzt. 
 

Die nachfolgende Zustellung des Bescheides an den Beschwerdeführer, welche nach einer positiven ZMR-
Abfrage vom 26.11.2008 erfolgt war, ist zwar auch als gültige Zustellung anzusehen und mag wohl für den 
Beschwerdeführer irreführend gewesen sein. Gemäß § 6 Zustellgesetz löste diese "zweite" Zustellung aber keine 
Rechtswirkungen aus. Für den Beginn der Rechtsmittelfrist ist ausschließlich die erste Zustellung maßgebend. 
(vgl. in diesem Sinne auch die Erkenntnisse des VwGH vom 18.04.1988, 87/12/0043, vom 16.05.2001, 
2001/09/0083 oder vom 08.03.2005, 2004/01/0430, oder Hengstschläger/Leeb, AVG § 63, Rz103). 
 

Entsprechend den obigen Bestimmungen ist die Beschwerdefrist, ausgehend von der Zustellung des 
erstinstanzlichen Bescheides am 07.11.2008, bereits am 21.11.2008 abgelaufen. 
 

Die am 13.12.2008 eingebrachte Beschwerde erweist sich somit als verspätet. 
 

Vor dem Hintergrund des vorliegenden Sachverhaltes reicht die aus der Einbringung der Beschwerde 
erwachsende Zuständigkeit des Asylgerichtshofes nur soweit, dass er die Beschwerde gemäß § 66 Abs. 4 durch 
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den verfahrensrechtlichen Beschluss zurückzuweisen hat. Mit einer inhaltlichen Erledigung der Beschwerde 
würde der Asylgerichtshof seine Zuständigkeit überschreiten (vgl. die Erkenntnisse des VwGH vom 22.02.2001, 
Zl. 2000/20/0506, vom 22.02.2001, Zl. 2000/20/0504 mit weiterem Nachweis). 
 

Gegen die Versäumung einer Frist besteht die Möglichkeit der Einbringung eines Antrages auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 71 AVG im Falle des Vorliegens der gesetzlichen 
Voraussetzungen an das Bundesasylamt. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


